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Gesetz zur Neuaufstellung der Hochschule für Ge-
sundheit in Bochum

 

Vom 19. Dezember 2024

 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222))

§ 1 
Ziel des Gesetzes

 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, der Akademisierung der Pflege- und Gesundheitsfachberufe am 
Standort Bochum einen zukunftsweisenden hochschulorganisatorischen Rahmen zu geben und 
der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum die Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben an den Schnittstellen von Technik, Wirtschaft und Gesundheit zukunftsweisend zu ermögli-
chen.

 

(2) Hierzu wird die Hochschule für Gesundheit in Bochum nach Maßgabe dieses Gesetzes neu 
aufgestellt.
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Teil 1 
Neuaufstellung der Hochschule für Gesundheit in Bochum

§ 2 
Neuaufstellung der Hochschule für Gesundheit in Bochum

 

(1) Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wird die Hochschule für Gesundheit in Bochum neu aufge-
stellt, indem sie nach Maßgabe dieses Gesetzes unter Aufgabe ihres Status als rechtlich eigen-
ständige Körperschaft von der als Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum 
fortbestehenden Hochschule Bochum eingliedernd aufgenommen wird.

 

(2) Die Fachbereiche, Einrichtungen und Studiengänge der aufgenommenen Hochschule sind 
solche der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum. Die Rahmenprüfungs- 
und Prüfungsordnungen und die sonstigen Ordnungen der Fachbereiche der Hochschule für Ge-
sundheit in Bochum gelten für die entsprechenden Fachbereiche und Studiengänge der aufge-
nommenen Hochschule bis zum Erlass neuer Ordnungen als Ordnungen der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum weiter.

 

(3) Das fachliche Profil der aufgenommenen Hochschule im Bereich der Pflege- und Gesund-
heitsfachberufe wird von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum ange-
messen und zukunftsorientiert gesichert und weiterentwickelt.

 

(4) Die bisherige Verwaltung der aufgenommenen Hochschule ist Teil der Verwaltung der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum.

 

(5) Im Sinne dieses Gesetzes ist

 

1. die aufnehmende Hochschule die Hochschule Bochum in derjenigen Gestalt, die sie vor der 
Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in Bochum hat,

 

2. die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum die Hochschule Bochum in 
derjenigen Gestalt, die sie nach der Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in Bochum hat 
und
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3. die aufgenommene Hochschule die Hochschule für Gesundheit in Bochum.

§ 3 
Lernende, mitgliedschaftsrechtliche Stellung

 

(1) Die eingeschriebenen Studierenden der aufgenommenen Hochschule, ihre eingeschriebenen 
Weiterbildungsstudierenden, ihre eingeschriebenen Doktorandinnen und Doktoranden, ihre 
Zweithörerinnen und Zweithörer sowie ihre Gasthörerinnen und Gasthörer sind mit Wirkung zum 
1. Januar 2025 solche der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum.

 

(2) Die bisherige mitgliedschaftsrechtliche Stellung der Mitglieder und Angehörigen der aufge-
nommenen Hochschule bleibt unberührt, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts Ab-
weichendes bestimmt wird.

§ 4 
Haushaltsrechtliche Umsetzung der Stellen und Mittel

 

Das Ministerium setzt im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium Planstel-
len, Stellen und Mittel der aufgenommenen Hochschule nach den einschlägigen haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen an die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum um.

§ 5 
Gremien der aufgenommenen Hochschule

 

(1) Mit der Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in Bochum sind ihre zentralen Organe im 
Sinne des § 14 Absatz 1 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 704) geändert worden 
ist, aufgelöst. Zugleich endet die Amtszeit der folgenden Gremien und Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger der aufgenommenen Hochschule:

 

1.  der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und deren Stellvertreterinnen,

 

2. der Gleichstellungskommission,

 

3. der Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte,
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4. der Vertretung der Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung,

 

5. der Hochschulkonferenz,

 

6. der Fachbereichskonferenz sowie

 

7. der sonstigen Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie Gremien der zentralen Organi-
sation dieser Hochschule.

 

Das Mitglied der Schwerbehindertenvertretung der aufgenommenen Hochschule ist stellvertre-
tendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Gesundheit Bochum; die jeweiligen Amtszeiten bleiben unberührt.

 

(2) Die übrigen Gremien und Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der aufgenommenen 
Hochschule sind Gremien und Funktionsträgerinnen und Funktionsträger der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum und bleiben bis zu ihrer jeweiligen Neuwahl oder 
Neubestellung im Amt.

§ 6 
Übergangsrektorat

 

(1) Es wird unverzüglich mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens bis zum 1. April 2025, nach 
Maßgabe des Absatzes 3 ein Übergangsrektorat gebildet, für das die Vorschriften des Hoch-
schulgesetzes gelten, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Wird das Über-
gangsrektorat vor dem 1. Januar 2025 gebildet, ist es mit der Aufnahme der Hochschule für Ge-
sundheit in Bochum das Rektorat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bo-
chum. Wird das Übergangsrektorat nach dem 1. Januar 2025 gebildet, ist es mit seiner Bildung 
das Rektorat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum.

 

(2) Bis zur Bildung des Übergangsrektorats nimmt das Rektorat der aufnehmenden Hochschule 
die Aufgaben und Befugnisse des Rektorats der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
sundheit Bochum wahr. Das Rektorat der aufnehmenden Hochschule ist zu dem Zeitpunkt auf-
gelöst, an dem das Übergangsrektorat das Rektorat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
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Gesundheit Bochum ist; die Rechtstellung der Mitglieder des Rektorates der aufnehmenden 
Hochschule bleibt jeweils unberührt.

 

(3) Das Übergangsrektorat besteht aus

 

1. den Mitgliedern des Rektorats der aufnehmenden Hochschule und

 

2. als Prorektorin oder Prorektor für die Integration der aufgenommenen Hochschule dem in das 
Übergangsrektorat nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 entsandten Mitglied des Rektorats der auf-
genommenen Hochschule.

 

Das Rektorat der Hochschule für Gesundheit in Bochum bestimmt unverzüglich nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes aus seiner Mitte ein Mitglied im Sinne des Satzes 1 Nummer 2. Findet die 
Bestimmung nach Satz 2 erst nach der Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in Bochum 
statt, bleibt das Rektorat der aufgenommenen Hochschule für diese Bestimmung insofern be-
stehen. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 kann das Rektorat der Hochschule für Gesund-
heit das Nähere zum Akt der Bestimmung nach Satz 1 Nummer 2 regeln. Regelungen nach Satz 4 
bleiben vorbehaltlich anderweitiger, durch das Rektorat der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Gesundheit Bochum erlassener Regelungen des Näheren auch nach der Aufnahme in Kraft. 
Die Regelungen nach Satz 4 werden im Verkündungsblatt der Hochschule für Gesundheit in Bo-
chum, solche nach Satz 5 im Verkündungsblatt der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
sundheit Bochum veröffentlicht.

 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Übergangsrektorats nach Absatz 3 Satz 1 endet jeweils zum 
31. Dezember 2028, es sei denn, ihre Amtszeit als Mitglieder des Rektorates der aufnehmenden 
Hochschule hätte im Falle von dessen Fortbestand zu einem späteren Zeitpunkt geendet; in die-
sem Fall endet ihre Amtszeit zu dem späteren Zeitpunkt. Der Hochschulrat der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum prüft vor dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt, ob 
und inwieweit weiterhin ein Prorektorat für die Integration der aufgenommenen Hochschule nach 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 erforderlich ist.

§ 7 
Übergangssenat

 

(1) Es wird unverzüglich mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens bis zum 1. April 2025, nach 
Maßgabe des Absatzes 3 ein Übergangssenat gebildet, für den die Vorschriften des Hochschul-
gesetzes gelten, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Wird der Übergangsse-
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nat vor dem 1. Januar 2025 gebildet, ist er mit der Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in 
Bochum der Senat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum. Wird der 
Übergangssenat nach dem 1. Januar 2025 gebildet, ist er mit seiner Bildung der Senat der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum.

 

(2) Bis zur Bildung des Übergangssenats nimmt der Senat der aufnehmenden Hochschule die 
Aufgaben und Befugnisse des Senats der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit 
Bochum wahr. Der Senat der aufnehmenden Hochschule ist zu dem Zeitpunkt aufgelöst, an dem 
der Übergangssenat der Senat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum 
ist.

 

(3) Der Übergangssenat besteht aus

 

1. den Mitgliedern des Senats der aufnehmenden Hochschule und

 

2. den in den Übergangssenat nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 gewählten Mitgliedern des Se-
nats der aufgenommenen Hochschule.

 

Der Senat der Hochschule für Gesundheit in Bochum wählt unverzüglich nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes aus seiner Mitte oder aus den Mitgliedern der aufgenommenen Hochschule nach 
Gruppen getrennt zwei Mitglieder, die der Gruppe gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Hochschulgesetzes angehören, je ein Mitglied, das den Gruppen gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3 des Hochschulgesetzes angehört, und zwei Mitglieder, die der Gruppe gemäß 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Hochschulgesetzes angehören; die gewählten Mitglieder wer-
den für ihre jeweilige Gruppe Mitglieder des Übergangssenats der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gesundheit Bochum. Findet die Wahl nach Satz 2 erst nach der Aufnahme der Hoch-
schule für Gesundheit in Bochum statt, bleibt der Senat der aufgenommenen Hochschule für die-
se Wahl insofern bestehen. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 kann das Rektorat der Hoch-
schule für Gesundheit das Nähere zur Wahl nach Satz 1 Nummer 2 regeln. Regelungen nach Satz 
4 bleiben vorbehaltlich anderweitiger, durch das Rektorat der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gesundheit Bochum erlassener Regelungen des Näheren auch nach der Aufnahme in 
Kraft. Die Regelungen nach Satz 4 werden im Verkündungsblatt der Hochschule für Gesundheit 
in Bochum, solche nach Satz 5 im Verkündungsblatt der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Gesundheit Bochum veröffentlicht.

 

(4) Die vom Senat der aufnehmenden Hochschule eingerichteten Kommissionen sind die Kom-
missionen des Übergangssenats der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bo-
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chum. Die Amtszeit der Kommissionen des Übergangssenats ist die Amtszeit der Kommissionen 
des Senats der aufnehmenden Hochschule. Die Kommissionen nehmen nach Maßgabe der Re-
gelungen in der Geschäftsordnung des Senats der aufnehmenden Hochschule Mitglieder der 
aufgenommenen Hochschule auf.

 

(5) Die Amtszeit des Übergangssenats ist die Amtszeit des bisherigen Senats der aufnehmenden 
Hochschule. Die Grundordnung der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum 
kann die Amtszeit des Übergangssenats abweichend von Satz 1 regeln und insbesondere diese 
Amtszeit verkürzen.

 

(6) Das Ministerium wird gegenüber der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bo-
chum ermächtigt, den jeweiligen Multiplikationsfaktor betreffend die Gewichtung der den Vertre-
terinnen und Vertretern der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Über-
gangssenat zugeordneten Stimmen festzusetzen, damit diese Vertreterinnen und Vertreter

 

1. im Übergangssenat bei den Beschlussgegenständen nach § 22 Absatz 4 Satz 1 des Hoch-
schulgesetzes über die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Übergangssenats,

 

2. in der Hochschulwahlversammlung über die Mehrheit der Stimmen derjenigen ihrer Mitglieder, 
die zugleich stimmberechtigte Mitglieder des Übergangssenats sind, und

 

3. im Übergangssenat mindestens über die Hälfte der Stimmen seiner Mitglieder beim Erlass von 
Rahmenprüfungsordnungen

 

verfügen. Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum veröffentlicht die 
Festsetzung in ihrem Verkündungsblatt.

§ 8 
Übergangshochschulrat

 

(1) Es wird unverzüglich mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens bis zum 1. April 2025, nach 
Maßgabe des Absatzes 3 ein Übergangshochschulrat gebildet, für den die Vorschriften des 
Hochschulgesetzes gelten, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Wird der 
Übergangshochschulrat vor dem 1. Januar 2025 gebildet, ist er mit der Aufnahme der Hochschu-
le für Gesundheit in Bochum der Hochschulrat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
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sundheit Bochum. Wird der Übergangshochschulrat nach dem 1. Januar 2025 gebildet, ist er mit 
seiner Bildung der Hochschulrat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bo-
chum.

 

(2) Bis zur Bildung des Übergangshochschulrats nimmt der Hochschulrat der aufnehmenden 
Hochschule die Aufgaben und Befugnisse des Hochschulrates der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gesundheit Bochum wahr. Der Hochschulrat der aufnehmenden Hochschule ist 
zu dem Zeitpunkt aufgelöst, an dem der Übergangshochschulrat der Hochschulrat der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum ist.

 

(3) Der Übergangshochschulrat besteht aus

 

1. den Mitgliedern des Hochschulrats der aufnehmenden Hochschule und

 

2. den in den Übergangshochschulrat nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 gewählten Mitgliedern 
des Hochschulrats der aufgenommenen Hochschule.

 

Der Hochschulrat der Hochschule für Gesundheit in Bochum wählt unverzüglich nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes aus der Mitte seiner externen Mitglieder zwei Mitglieder; die gewählten Mit-
glieder werden Mitglieder des Übergangshochschulrats der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Gesundheit Bochum. Findet die Wahl nach Satz 2 erst nach der Aufnahme der Hochschule 
für Gesundheit in Bochum statt, bleibt der Hochschulrat der aufgenommenen Hochschule für 
diese Wahl insofern bestehen. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 kann das Rektorat der 
Hochschule für Gesundheit das Nähere zur Wahl nach Satz 1 Nummer 2 regeln. Regelungen 
nach Satz 4 bleiben vorbehaltlich anderweitiger, durch das Rektorat der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gesundheit Bochum erlassener Regelungen des Näheren auch nach der Aufnah-
me in Kraft. Die Regelungen nach Satz 4 werden im Verkündungsblatt der Hochschule für Ge-
sundheit in Bochum, solche nach Satz 5 im Verkündungsblatt der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gesundheit Bochum veröffentlicht.

 

(4) Die Amtszeit des Übergangshochschulrats ist die Amtszeit des bisherigen Hochschulrats der 
aufnehmenden Hochschule.

§ 9 
Übergangsqualitätsverbesserungskommission
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(1) Es wird unverzüglich mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens bis zum 1. April 2025, nach 
Maßgabe des Absatzes 3 eine Übergangsqualitätsverbesserungskommission gebildet. Wird die 
Übergangsqualitätsverbesserungskommission vor dem 1. Januar 2025 gebildet, ist sie mit der 
Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in Bochum die Qualitätsverbesserungskommission der 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum. Wird die Übergangsqualitätsver-
besserungskommission nach dem 1. Januar 2025 gebildet, ist sie mit ihrer Bildung die Qualitäts-
verbesserungskommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum.

(2) Bis zur Bildung der Übergangsqualitätsverbesserungskommission nimmt die Qualitätsverbes-
serungskommission der aufnehmenden Hochschule die Aufgaben und Befugnisse der Qualitäts-
verbesserungskommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum 
wahr. Die Qualitätsverbesserungskommission der aufnehmenden Hochschule ist zu dem Zeit-
punkt aufgelöst, an dem die Übergangsqualitätsverbesserungskommission die Qualitätsverbes-
serungskommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum ist.

 

 

(3) Die Übergangsqualitätsverbesserungskommission besteht aus

 

1. den Mitgliedern der Qualitätsverbesserungskommission der aufnehmenden Hochschule und

 

2. dem in die Übergangsqualitätsverbesserungskommission nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 
gewählten Mitglied der Qualitätsverbesserungskommission der aufgenommenen Hochschule.

 

Die Qualitätsverbesserungskommission der Hochschule für Gesundheit in Bochum wählt unver-
züglich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes aus ihrer Mitte oder aus den Mitgliedern der aufge-
nommenen Hochschule ein Mitglied im Sinne des § 4 Absatz 2 Satz 2 des Studiumsqualitätsge-
setzes vom 1. März 2011 (GV. NRW. S. 165). Findet die Wahl nach Satz 2 erst nach der Aufnahme 
der Hochschule für Gesundheit in Bochum statt, bleibt die Qualitätsverbesserungskommission 
der aufgenommenen Hochschule für diese Wahl insofern bestehen. Bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2024 kann das Rektorat der Hochschule für Gesundheit das Nähere zur Wahl nach Satz 
1 Nummer 2 regeln. Regelungen nach Satz 4 bleiben vorbehaltlich anderweitiger, durch das Rek-
torat der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum erlassener Regelungen 
des Näheren auch nach der Aufnahme in Kraft. Die Regelungen nach Satz 4 werden im Verkün-
dungsblatt der Hochschule für Gesundheit in Bochum, solche nach Satz 5 im Verkündungsblatt 
der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum veröffentlicht.

 

(4) Die Amtszeit der Übergangsqualitätsverbesserungskommission ist die Amtszeit der bisheri-
gen Qualitätsverbesserungskommission der aufnehmenden Hochschule. Die Grundordnung der 
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Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum kann die Amtszeit der Übergangs-
qualitätsverbesserungskommission abweichend von Satz 1 regeln und insbesondere diese Amts-
zeit verkürzen.

§ 10 
Übergangs-Ethik-Kommission

 

(1) Es wird unverzüglich mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens bis zum 1. April 2025, nach 
Maßgabe des Absatzes 3 eine Übergangs-Ethik-Kommission gebildet. Wird die Übergangs- 
Ethik-Kommission vor dem 1. Januar 2025 gebildet, ist sie mit der Aufnahme der Hochschule für 
Gesundheit in Bochum die Ethik-Kommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
sundheit Bochum. Wird die Übergangs-Ethik-Kommission nach dem 1. Januar 2025 gebildet, ist 
sie mit ihrer Bildung die Ethik-Kommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesund-
heit Bochum.

 

(2) Bis zur Bildung der Übergangs-Ethik-Kommission nimmt die Ethik-Kommission der aufge-
nommenen Hochschule die Aufgaben und Befugnisse der Ethik-Kommission der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum wahr. Die Ethik-Kommission der aufgenommenen 
Hochschule ist zu dem Zeitpunkt aufgelöst, an dem die Übergangs-Ethik-Kommission die Ethik- 
Kommission der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum ist.

 

(3) Die Übergangs-Ethik-Kommission besteht aus

 

1. den Mitgliedern der Ethik-Kommission der aufgenommenen Hochschule und

 

2. zwei aus der Mitte des Senats der aufnehmenden Hochschule in die Übergangs-Ethik-Kom-
mission gewählten Mitgliedern.

 

(4) Die Amtszeit der Übergangs-Ethik-Kommission ist die Amtszeit der bisherigen Ethik-Kommis-
sion der aufgenommenen Hochschule. Die Grundordnung der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gesundheit Bochum kann die Amtszeit der Übergangs-Ethik-Kommission abwei-
chend von Satz 1 regeln und insbesondere diese Amtszeit verkürzen.

 

Teil 2 
Regelungen zu sonstigen Einheiten
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§ 11 
Studierendenschaft

 

(1) Mit der Aufnahme der Hochschule für Gesundheit wird ihre Studierendenschaft nach Maßga-
be der nachfolgenden Vorschriften in die Studierendenschaft der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gesundheit Bochum eingliedernd aufgenommen. Die Mitglieder der aufgenommenen 
Studierendenschaft bilden mit den Mitgliedern der Studierendenschaft der aufnehmenden Hoch-
schule die Studierendenschaft der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum.

 

(2) Bis zum 1. Juli 2025 wird ein neues Studierendenparlament der Studierendenschaft der 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum gewählt. Bis zu seiner Neuwahl be-
steht das Studierendenparlament der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bo-
chum aus den Mitgliedern der Studierendenparlamente der aufgenommenen Studierendenschaft 
und der Studierendenschaft der aufnehmenden Hochschule.

 

(3) Bis zur Neuwahl des Allgemeinen Studierendenausschusses der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gesundheit Bochum besteht dieser aus den Allgemeinen Studierendenausschüs-
sen der Studierendenschaft der aufgenommenen Hochschule und der Studierendenschaft der 
aufnehmenden Hochschule. Den Vorsitz nehmen die bisherigen Vorsitzenden der beiden Allge-
meinen Studierendenausschüsse gemeinsam mit einer Stimme wahr.

 

(4) Das neugewählte Studierendenparlament gibt sich unverzüglich eine Satzung. Bis zu deren 
Inkrafttreten ist Satzung der Studierendenschaft als Übergangssatzung die bisherige Satzung 
der Studierendenschaft der aufnehmenden Hochschule.

 

(5) Die bisherigen Fachschaftsorgane der aufgenommenen Hochschule bleiben auf der Grundla-
ge der bisherigen Fachschaftsordnungen im Amt. Die in der Satzung der Studierendenschaft der 
aufgenommenen Hochschule getroffenen Rahmenregelungen für ihre Fachschaften einschließ-
lich der Fachschaftsorgane und für die Grundzüge der Mittelzuweisung an und die Mittelbewirt-
schaftung durch ihre Fachschaften gelten insoweit bis zum Inkrafttreten der Satzung nach Ab-
satz 4 Satz 1 fort.

§ 12 
Personalvertretung
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Die Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 
1514) in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung.

 

Teil 3 
Personal, Gesamtrechtsnachfolge

§ 13 
Beamtenverhältnisse

 

Hinsichtlich des Übertritts der Beamtinnen und Beamten der aufgenommenen Hochschule zur 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum gelten die allgemeinen dienstrecht-
lichen Vorschriften.

§ 14 
Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse, Beschäftigungssicherung

 

(1) Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum tritt im Rahmen der Gesamt-
rechtsnachfolge an die Stelle der aufgenommenen Hochschule in die Rechte und Pflichten aus 
den im Zeitpunkt der Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in Bochum bestehenden Arbeits- 
und Ausbildungsverhältnisse mit Personen ein, die an der Hochschule für Gesundheit in Bochum 
beschäftigt sind oder ausgebildet werden. § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine An-
wendung. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für die Studierendenschaft der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gesundheit Bochum hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt 
der Aufnahme der Studierendenschaft der Hochschule für Gesundheit in Bochum bestehenden 
Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse mit Personen, die an dieser Studierendenschaft beschäf-
tigt sind oder ausgebildet werden, soweit solche Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisse 
bestehen.

 

(2) Betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass der Aufnahme der Hochschule oder der Studie-
rendenschaft sind ausgeschlossen. Eine Änderung der Vertragsbedingungen für die Wohnraum-
überlassung aus Anlass der Aufnahme der Hochschule ist nicht zulässig. Für die Verdienstzeiten 
der Beschäftigten der Hochschule für Gesundheit in Bochum sowie ihrer Studierendenschaft gilt 
§ 34 Absatz 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes entsprechend.

 

(3) Für das Hochschulpersonal, das nicht vom Geltungsbereich der in § 34 Absatz 1 des Hoch-
schulgesetzes bezeichneten Tarifverträge erfasst wird, gelten die für diesen Kreis geltenden Be-
stimmungen der aufgenommenen Hochschule fort, es sei denn, die Hochschule für Technik, 
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Wirtschaft und Gesundheit Bochum ändert diese Bestimmungen zugunsten dieses Hochschul-
personals.

§ 15 
Gesamtrechtsnachfolge

 

(1) Die dem Aufgabenbereich der aufgenommenen Hochschule zuzurechnenden Rechte und 
Pflichten dieser Hochschule gehen mit der Bildung der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Gesundheit im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf diese über. Die dem Aufgabenbereich der 
aufgenommenen Studierendenschaft zuzurechnenden Rechte und Pflichten dieser Hochschule 
gehen mit der Bildung der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge auf deren Studierendenschaft über. Hinsichtlich des unbeweglichen 
Vermögens des Landes findet eine Gesamtrechtsnachfolge nicht statt.

 

(2) Zur Sicherung der Klarheit im Rechtsverkehr, zur Erleichterung des Verwaltungsmanage-
ments im Zusammenhang mit der eingliedernden Aufnahme der Hochschule für Gesundheit in 
Bochum in die als Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum fortbestehende 
Hochschule Bochum und zur vereinfachten Durchführung dieser eingliedernden Aufnahme kann 
das Ministerium durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium das Nähere zur Gesamtrechtsnachfolge regeln.

 

Teil 4 
Sonstige Regelungen

§ 16 
Ersatzvornahme, Aufsicht, Ministerium

 

(1) Soweit Entscheidungen oder Maßnahmen der zuständigen Gremien und Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger nach diesem Gesetz nicht oder nicht fristgemäß getroffen werden, kann das 
Ministerium anstelle der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Bochum, der Hoch-
schule für Gesundheit in Bochum, der Studierendenschaft der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gesundheit Bochum oder den Personalräten der beiden Hochschulen jeweils nach 
deren Anhörung entscheiden oder anstelle der jeweiligen Hochschule, der Studierendenschaft 
oder der Personalräte das Erforderliche veranlassen. Insbesondere kann das Ministerium die 
Mitglieder des Übergangssenats nach § 7 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und des Übergangshoch-
schulrates nach § 8 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 auswählen und in das entsprechende Übergangs-
gremium entsenden.
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(2) Im Übrigen gilt § 76 des Hochschulgesetzes, auch für die Studierendenschaft und die Perso-
nalräte, entsprechend.

 

(3) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für Hochschulen zuständige Ministerium.

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Es tritt am 31. Dezember 2028 außer 
Kraft.

 

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

 

Der Minister der Finanzen

 

Der Minister des Innern

 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

 

Die Ministerin für Schule und Bildung

 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
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Der Minister der Justiz

 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

 

Die Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten,

Internationales sowie Medien und

Chef der Staatskanzlei
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